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§ 8 Sollten abweichende Vereinbarungen getroffen werden,

die nicht den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ entsprechen, bedür-

fen sie in jedem Falle der Schriftform. Dies betrifft auch die Regelung un-

ter diesem § 7.

B. Studie

§ 9 Wegweiser informiert den Auftraggeber über die Aufgaben-

stellung, die zu ihrer Erfüllung zu erbringenden Leistungen, evtl. der Zeit-

bedarf für die Untersuchung sowie das zu zahlende Honorar. Der Auftrag-

geber erhält diese Information ausschließlich zur Entscheidung über die

Auftragsvergabe der angebotenen Untersuchung. Der Inhalt dieser Infor-

mation darf, wenn nichts anderes vereinbart ist oder die Information

öffentlich erfolgt, nur im gegenseitigen Einvernehmen ganz oder teil-

weise veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben werden.

§ 10 Das bei der Information genannte Honorar umfasst grund-

sätzlich alle von Wegweiser im Zusammenhang mit der Durchführung

des Auftrags im Angebot genannten Leistungen. Für darüber hinausge-

hende vom Auftraggeber gewünschte Leistungen kann Wegweiser ein

zusätzliches Honorar verlangen. Mehrkosten, die von Wegweiser nicht zu

vertreten sind und Mehrkosten, die von Wegweiser bei Auftragserteilung

trotz gebotener Sorgfalt nicht voraussehbar waren, kann Wegweiser

gesondert in Rechnung stellen, wenn sie an einen sachlich berechtigten

Grund anknüpfen und für den Auftraggeber klar erkennbar und hinrei-

chend bestimmt sind. Das gilt auch, wenn der Auftraggeber diese Kosten

nicht zu vertreten hat. Änderungen des Auftragsvolumens nach Vertrags-

abschlussbedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung zwischen den

Parteien.

§ 11 Die Exklusivität für bestimmte Produktfelder, Untersu-

chungsgegenstände oder Untersuchungsmethoden kann Wegweiser

nicht gewähren, es sei denn, sie wird ausdrücklich vereinbart. Soweit

Exklusivität vereinbart wird, ist ihre Dauer und ein gegebenenfalls zusätz-

lich zu berechnendes Honorar festzulegen.

§ 12 Der Auftraggeber erhält die Untersuchungsergebnisse/

Studie ausschließlich zu seinem eigenen Gebrauch. Ihr Inhalt darf vom

Auftraggeber nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Zustimmung von

Wegweiser ganz oder teilweise veröffentlicht oder an Dritte weitergege-

ben werden. Zu einem solchen Zweck dürfen die Untersuchungsergeb-

nisse bzw. die Studie vom Auftraggeber auch nicht vervielfältigt, gedruckt

oder in Informations- und Dokumentationssystemen jeder Art gespei-

chert, verarbeitet oder verbreitet werden. Will der Auftraggeber ganz oder

teilweise aus den Untersuchungsergebnissen bzw. aus der Studie zitieren,

so muss er die Zitate als solche kenntlich machen und dabei Wegweiser

als Verfasser der Untersuchungsergebnisse bzw. der Studie benennen.

Der Auftraggeber stellt Wegweiser von allen Ansprüchen frei, die gegen

Wegweiser geltend gemacht werden, weil der Auftraggeber die ordnungs-

gemäß gewonnenen Ergebnisse vorsätzlich oder fahrlässig rechtswidrig

verwendet hat (z. B. rechtswidrig und/ oder falsch mit ihnen wirbt).

§ 13 Sofern mit dem Auftraggeber nicht ausdrücklich und

schriftlich eine Exklusivität der Untersuchungsergebnisse bzw. der Studie

vereinbart ist, hat Wegweiser das Recht, diese zu veröffentlichen und zu

vervielfältigen, zu verbreiten oder sonst wie zu verwerten.

§ 14 Wegweiser verbleiben alle Rechte, die ihr nach dem Urhe-

berrechtsgesetz zustehen. Das Eigentum an dem bei Durchführung des

Auftrags angefallenen Material – Datenträger jeder Art, Fragebogen,

weitere schriftliche Unterlagen usw. – und der angefallenen Daten liegt,

wenn nichts anderes vereinbart wird, bei Wegweiser. Die Anonymität der

Befragten oder der Testpersonen darf durch eine solche Vereinbarung

nicht gefährdet werden. Das Urheberrecht des Auftraggebers an Unter-

lagen, die er erarbeitet hat, bleibt unberührt.

A. Allgemeines

§ 1 Ein Angebot des Auftraggebers erfolgt telefonisch oder

durch persönliche Übergabe oder Einsendung einer Bestellung per Post,

Telefax oder E-Mail. Mit der anschließenden Auftragsbestätigung der Weg-

weiser Media & Conferences GmbH Berlin oder Wegweiser GmbH Berlin

Research & Strategy (im Folgenden „Wegweiser“) nimmt diese das Angebot

an und kommt der Vertrag zwischen dem Auftraggeber und Wegweiser 

zustande.

§ 2 Zahlungsbedingungen richten sich, sofern nachfolgend

nichts anderes bestimmt ist, nach den Angaben in der Auftragsbestäti-

gung. Bei verspäteter Zahlung kommen die gesetzlichen Verzugsrege-

lungen zur Anwendung. Wenn die Rechnungsanschrift von der Adresse des

Auftraggebers differiert, so ist diese gesondert mitzuteilen.

§ 3 Ein Aufrechnungsrecht steht dem Auftraggeber nur zu,

wenn etwaige Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten

oder von Wegweiser anerkannt sind.

§ 4 Gewährleistung und Haftung von Wegweiser richten sich,

sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, nach den gesetzlichen

Vorschriften. Will der Auftraggeber bei nicht termingerechter Leistung, die

auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Wegweiser beruht, Rechte aus

der Behauptung geltend machen, die erbrachte Teilleistung habe für ihn

kein Interesse mehr, so muss er dieses fehlende Interesse glaubhaft ma-

chen. Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflicht-

verletzung, einschließlich unerlaubter Handlungen, ausgeschlossen, soweit

nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Sofern nicht

vorsätzliches Handeln vorliegt, ist die Schadensersatzhaftung beschränkt

auf den vorhersehbaren, typischer Weise eintretenden Schaden. Bei Verlet-

zung wesentlicher Vertragspflichten, das heißt Pflichten, deren Erfüllung

die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermög-

licht und auf deren Einhaltung der Auftraggeber vertrauen durfte, haftet

Wegweiser für jede Fahrlässigkeit. Ansprüche auf entgangenen Gewinn,

ersparte Aufwendungen, aus Schadensersatzansprüchen Dritter sowie auf

sonstige mittelbare und Folgeschäden können nicht verlangt werden, es

sei denn, ein von Wegweiser garantiertes Beschaffenheitsmerkmal be-

zweckt gerade, den Auftraggeber gegen solche Schäden abzusichern. Die

vorstehenden Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten nicht für

Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens von Wegweiser entstanden

sind, sowie bei Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für An-

sprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie Schäden aus der Verlet-

zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

§ 5 Gemäß §§ 28 und 33 des Bundesdatenschutzgesetzes vom

14.01.2003 wird darauf hingewiesen, dass wir uns für den Vertrieb und die

Vertragsabwicklung der elektronischen Datenverarbeitung bedienen.

Hierzu haben wir die personenbezogenen Daten, soweit sie für die Ver-

tragsabwicklung von Bedeutung sind, bei uns oder bei Dritten gespeichert.

§ 6 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, wenn die Vertragspar-

teien Kaufleute sind, Berlin.

§ 7 Sollten einzelne der zuvor oder nachfolgend genannten

Bestimmungen  rechtsunwirksam sein oder werden, so sind die Vertrags-

parteien darüber einig, dass dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestim-

mungen nicht beeinträchtigt werden soll. Die ungültige(n) Bestim-

mung(en) ist/sind in entsprechender Anwendung der §§ 133, 140 BGB

möglichst so umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der/den ungül-

tigen Bestimmung(en) beabsichtigte Zweck erreicht wird. Das selbe gilt,

wenn bei Durchführung dieser Vereinbarung eine ergänzungsbedürftige

Vertragslücke offenbar wird.
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§ 20 Wegweiser ist berechtigt, Anzeigen und Beilagenaufträge,

auch nach Vertragsabschluss, wegen ihres Inhalts, der Herkunft oder der

technischen Form nach einheitlichen sachlich gerechtfertigten Grundsät-

zen von Wegweiser abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetz, behörd-

liche Bestimmungen oder die guten Sitten verstößt oder deren Veröffent-

lichung für Wegweiser unzumutbar ist. Dies gilt auch für Beilagen und

Beihefteraufträge. Eine Verpflichtung zur Prüfung besteht jedoch für Weg-

weiser nicht. Beilagen und Beihefteraufträge können insbesondere auch

dann abgelehnt werden, wenn sie durch Format oder Aufmachung den

Eindruck erwecken, Bestandteil der Publikation zu sein.

§ 21 Für die Aufnahme von Anzeigen, Beiheftern und Fremdbei-

lagen in bestimmte Nummern, Ausgaben oder an bestimmte Plätze der

Druckschrift wird keine Gewähr geleistet. Wegweiser hat das Recht, bei

einem mehrbändigen Werk die inhaltliche Zusammenstellung zu verän-

dern und die Erscheinungsweise entsprechend anzupassen, wenn da-

durch der Verbreitungszweck gefördert wird.

§ 22 Anzeigenaufträge sind verbindlich, wenn sie vom

Auftraggeber gemäß § 1 erteilt werden.

§ 23 Für die Ausführung eines Anzeigenauftrages gelten die in

der Auftragsbestätigung gemachten Angaben, insbesondere auch über

den Druck in 4c (Skala) und die damit möglich werdende Farbabweichung

bei Logos mit Sonderfarben.

§ 24 Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und ein-

wandfreier Druckvorlagen oder Beilagen ist der Auftraggeber verantwort-

lich. Deshalb ist bei digitalen Datenträgern vorab das Format festzulegen.

Im übrigen erkennt der Auftraggeber die von Wegweiser übergebenen

Anweisungen für Satz, Repro und Druck als Vertragsbestandteil an.

§ 25 Ist die Erfüllung des Anzeigenauftrages nicht möglich, weil

die Unterlagen nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder in unzureichender

Qualität zur Verfügung gestellt werden, so kann Wegweiser ohne weite-

ren Nachweis bis zu 60 % des Anzeigenpreises als Schaden in Rechnung

stellen. Bei entsprechendem Nachweis kann Wegweiser eine höhere Ver-

gütung als Schaden berechnen. Ebenso steht es dem Auftraggeber frei, im

Einzelfall einen geringeren Schaden von Wegweiser nachzuweisen. Sind

die in Auftrag gegebenen Anzeigen aus Umständen, die Wegweiser nicht

zu vertreten hat, nur teilweise erschienen, so hat der Auftraggeber das

Entgelt zumindest anteilig zu entrichten. Gewährte Rabatte richten sich

nach der Anzahl der tatsächlich erschienenen Anzeigen.

§ 26 Bei fehlerhaftem Abdruck der Anzeige hat der Auftraggeber

Anspruch auf Zahlungsminderung. Bei den Zweck der Anzeige erheblich

beeinträchtigenden Fehlern hat der Auftraggeber Anspruch auf Veröffent-

lichung einer einwandfreien Ersatzanzeige in der nächsten erreichbaren

Ausgabe. Sollte die Ersatzanzeige ebenfalls fehlerhaft sein, hat der Auf-

traggeber Anspruch auf Zahlungsminderung und Rücktritt vom entspre-

chenden Teil des Vertrages. Im Übrigen gilt § 4.

§ 27 Für die Anfertigung in Auftrag gegebener Entwürfe, für

Druckstöcke, Lithographien und Reinzeichnungen sowie nachträgliche

Änderungen hat der Auftraggeber die Kosten zu tragen. Dies gilt nicht,

wenn Wegweiser die Kosten für die Erstellung der Druckvorlage lt. Auf-

tragsbestätigung ausdrücklich übernimmt.

§ 28 Probeabzüge (auch in digitaler Form) werden nur auf

Wunsch geliefert. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermit-

telten Probeabzug nicht innerhalb einer Frist von 24 Stunden zurück, so

gilt der Probeabzug als genehmigt. Dabei kommt es für die Einhaltung

der Frist auf den Eingang bei Wegweiser an. Wegweiser verpflichtet sich,

den Auftraggeber im Zusammenhang mit der Versendung des Probeab-

zugs ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass der Probeabzug als geneh-

migt gilt, wenn er vom Auftraggeber nicht innerhalb der 24 Stunden

zurück gesendet wird.

§ 15 Die Mitwirkung des Auftraggebers bei der Untersuchung

sowie die Überprüfung der Durchführung und der Ergebnisse der Untersu-

chung durch den Auftraggeber bedürfen einer gesonderten Vereinbarung.

Dabei ist Wegweiser verpflichtet, die Anonymität der Befragten oder der

Testpersonen zu wahren. Deswegen entstehende Mehrkosten müssen

vom Auftraggeber getragen werden.

§ 16 Wegweiser verpflichtet sich, Erhebungsunterlagen für einen

Zeitraum von einem Jahr und Datenträger für einen Zeitraum von zwei

Jahren nach Ablieferung des Untersuchungsberichts aufzubewahren,

soweit nicht eine andere Vereinbarung ausdrücklich getroffen wurde.

§ 17 Sollte die Lieferung der Untersuchungsergebnisse nicht

termingerecht erfolgen oder sollte Testmaterial beschädigt werden oder

verloren gehen, kann der Auftraggeber Wegweiser eine angemessene Frist

zur Leistung oder Nacherfüllung setzen. Im Übrigen gelten die gesetzli-

chen Bestimmungen. Wegweiser steht nicht für die Folgen verspäteter

Lieferung bzw. des Verlustes oder der Beschädigung von Testmaterial ein,

soweit die Verspätung bzw. der Verlust oder die Beschädigung auf Um-

ständen beruht, die 

a) außerhalb des betrieblichen Bereichs von Wegweiser liegen, insbeson-

dere im Bereich des Auftraggebers und von Wegweiser nicht schuld-

haft herbeigeführt worden sind, bei Naturkatastrophen oder sonstigen

Fällen höherer Gewalt, bei hoheitlichen Eingriffen und bei Arbeits-

kämpfen; oder

b) die zwar innerhalb des betrieblichen Bereichs von Wegweiser liegen,

jedoch von dieser nicht zu vertreten sind, insbesondere bei Beeinträch-

tigungen des Betriebsablaufs aufgrund höherer Gewalt, aufgrund

hoheitlicher Eingriffe oder aufgrund von Arbeitskämpfen.

Ein Rücktrittsrecht des Auftraggebers nach den gesetzlichen Bestimmun-

gen bleibt hiervon unberührt.

C. Anzeigen

§ 18 Der Begriff „Anzeige“ wird im Folgenden auch für „Firmen-

porträt“, „Imageanzeige“, „Kompetenzanzeige/-porträt“, „Best Practise

Darstellung“ und Ähnliches und auch für elektronisch/online zu veröffent-

lichende Anzeigen verwendet. Dem Auftraggeber ist bekannt und er

stimmt zu, dass Printanzeigen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes

vereinbart ist, von Wegweiser auch online veröffentlicht werden können,

wobei eine entsprechende Verpflichtung für Wegweiser jedoch nicht be-

steht.

§ 19 Der Auftraggeber ist verpflichtet, sicherzustellen,

> dass sämtliche von ihm zur Verfügung gestellten Inhalte für Anzeigen

und Ähnliches nicht gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen,

> dass die für die Veröffentlichung der Inhalte im Print-, Online- und son-

stigen Bereich notwendigen Nutzungsrechte beim Auftraggeber liegen,

> dass diese sofern und soweit notwendig an Wegweiser  übertragen bzw.

Wegweiser eingeräumt werden und 

> dass die Nutzung der Inhalte weder gegen Schutzrechte Dritter noch

gegen sonstige anwendbaren gesetzlichen - wie z.B. marken-, urheber-

oder wettbewerbsrechtliche – Vorschriften verstoßen.

Im Falle eines Verstoßes gegen vorstehende Verpflichtung ist der Auftrag-

geber zum Ersatz des Wegweiser aus der Pflichtverletzung entstehenden

Schadens verpflichtet. Dies beinhaltet auch die anfallenden Kosten der

Rechtsverteidigung. Der Auftraggeber stellt Wegweiser auch von allen An-

sprüchen Dritter frei, die auf einer solchen schuldhaften Pflichtverletzung

beruhen. Sonstige Ansprüche, insbesondere zur Sperrung der Inhalte

durch Wegweiser und/oder zu einer außerordentlichen Kündigung, blei-

ben unberührt.
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§ 37 Standaufbau, Standausstattung und Standsicherheit oblie-

gen dem Auftraggeber. Sonderkonstruktionen und -anschlüsse sind von

Wegweiser zu genehmigen. Präsentationen müssen so angeordnet sein,

dass visuelle oder akustische Belästigungen und bauliche Beeinträchti-

gungen der benachbarten Stände und der Veranstaltung nicht entstehen.

Bei Zuwiderhandlung ist Wegweiser nach eigenem Ermessen berechtigt,

belästigende oder behindernde Präsentationen zu untersagen und bei

erneuter Zuwiderhandlung den Ausstellungsvertrag fristlos zu kündigen.

Wegweiser ist berechtigt, Ausstellungsgegenstände vom Stand zu entfer-

nen, sofern diese gegen gute Sitten verstoßen. Werbung für politische

und weltanschauliche Zwecke ist verboten. Die Stände müssen während

der festgesetzten Öffnungszeiten personell besetzt sein und Ausstel-

lungsgut enthalten. Der Zeitraum für den Aufbau und Abbau des Standes

wird dem Auftraggeber durch Wegweiser mitgeteilt und ist einzuhalten.

Wegweiser ist berechtigt, nach Ablauf der Abbaufrist eine angemessene

Nachfrist zur Beseitigung eventuell noch vorhandener Gegenstände zu

setzen. Nach Ablauf dieser Nachfrist ist Wegweiser berechtigt, hinterlas-

sene Gegenstände auf Kosten des Auftraggebers zu beseitigen. Es bedarf

keiner Einlagerung der Objekte, diese können entsorgt und die Entsor-

gung in Rechnung gestellt werden.

§ 38 Die Nutzung der Standfläche durch mehrere Unternehmen

ist nur zulässig, wenn Wegweiser dieses ausdrücklich genehmigt hat und

die Bestätigung darüber schriftlich vorliegt. Ein bevollmächtigter Ausstel-

lungsvertreter ist zu benennen, der für eigenes Verschulden und das Ver-

schulden seiner Vollmachtgeber haftet. Standaustausch und Standüber-

lassung an Dritte sind mit Wegweiser abzustimmen.

§ 39 Die Erfüllung sämtlicher Serviceleistungen erfolgt im

Rahmen der vorhandenen Kapazitäten. Wegweiser ist berechtigt, die

Veranstaltung aus wichtigem Grund (z. B. Arbeitskampf, höhere Gewalt)

zu verlegen, zu kürzen, zeitweise ganz oder teilweise zu schließen oder

abzusagen. Bei vollständiger oder teilweiser Verlegung des Termins oder

einer Kürzung der Dauer gilt der Vertrag als für die geänderte Zeitdauer

abgeschlossen, sofern der Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von

zwei Wochen nach Mitteilung der Änderung schriftlich widerspricht.

Soweit der Auftraggeber der Änderung nicht widerspricht, findet eine

Reduzierung der vereinbarten Preise nur dann statt, wenn die geänderte

Leistung von der ursprünglich angebotenen Leistung erheblich abweicht

und sich dadurch der Wert der Leistung für den Auftraggeber mindert.

§ 40 Wegweiser übernimmt keine Obhutspflicht für das Ausstel-

lungsgut und die Standeinrichtung und schließt außer bei Vorsatz und

grober Fahrlässigkeit auch für ihre Mitarbeiter jede Haftung für Schäden

daran aus.

§ 41 Filmen, Fotografieren und Zeichnen der Ausstellung ist nur

mit vorheriger ausdrücklicher und schriftlicher Zustimmung von Weg-

weiser gestattet. Wegweiser ist befugt, Aufnahmen für Pressepublikatio-

nen oder Werbung zu nutzen.

§ 42 Eine ordentliche Kündigung von Ausstellung, Workshop

und/oder Konferenzteilnahme ist ausgeschlossen, es sei denn, nach die-

sem Vertrag ist ein Sonderkündigungsrecht vorgesehen. Das Recht beider

Parteien zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt

hiervon unberührt.

§ 43 Nimmt der Auftraggeber nicht an der Konferenz teil, ohne

dass der Vertrag ordnungsgemäß gekündigt wurde, ist Wegweiser berech-

tigt, ohne weiteren Nachweis bis zu 90 % des Preises in Rechnung zu stel-

len, soweit die angebotenen Leistungen nicht kurzfristig an andere Inter-

essenten vergeben werden konnten. Bei entsprechendem Nachweis kann

Wegweiser eine höhere Vergütung berechnen. Es bleibt dem Auftraggeber

unbenommen, im Einzelfall den Nachweis zu führen, dass die nach den

gesetzlichen Vorschriften zu zahlende Vergütung weniger beträgt als die

vorbezeichnete Pauschale. Der Auftraggeber kann zu jedem Zeitpunkt für

die Teilnahme an der Konferenz einen Ersatzteilnehmer stellen.

§ 29 Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung

und auf Kosten des Auftraggebers zurückgesandt. Die Aufbewahrungs-

frist beträgt drei Monate nach Ausführung des Auftrages.

§ 30 Sämtliche Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche

sind ausgeschlossen, wenn sie nicht innerhalb von vier Wochen nach Er-

scheinen der Druckschrift durch die schriftliche Mängelanzeige geltend

gemacht worden sind.

§ 31 Ist eine bestimmte Anzeigengröße nicht vereinbart, so ist

Wegweiser befugt, nach billigem Ermessen eine Anzeigengröße zu

wählen, die dem Anzeigenauftrag gerecht wird, wobei insbesondere eine

angemessene Schriftgröße zu wählen ist. Die Anzeige wird dann in ihrer

tatsächlich erschienenen Form der Rechnung zugrundegelegt.

D. Konferenzteilnahmen (Konferenzgebühren)

§ 32 Bei Stornierung der Anmeldung für die Konferenzteilnahme

bis 60 Tage vor Veranstaltungstermin erheben wir keine Stornierungs-

gebühr. Bei Stornierung im Zeitraum von 60 bis 30 Tagen vor Veranstal-

tungstermin erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 100 Euro (zzgl.

MwSt.). Bei späteren Absagen (ab 30 Tagen vor Veranstaltungsbeginn)

wird die gesamte Teilnahmegebühr berechnet, sofern nicht von Ihnen im

Einzelfall der Nachweis einer abweichenden Schadens- oder Aufwands-

höhe erbracht wird. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Ein 

Ersatzteilnehmer kann jederzeit gestellt werden.

E. Ausstellung | Workshop | Stand

§ 33 Die Begriffe „Ausstellung“, „Workshop“ und „Stand“

beziehen sich auf die Aufstellung eines Informationsstandes bzw. das zur

Verfügung stellen eines Workshops während einer Veranstaltung.

§ 34 Wegweiser weist die Standfläche unter Berücksichtigung

des Themas und der Gliederung der Veranstaltung sowie der zur Verfü-

gung stehenden Räumlichkeiten zu. Sofern die Veranstaltung in gemiete-

ten Räumen stattfindet, kann auch die Standzuteilung durch den Haus-

herren erfolgen. Wegweiser behält sich vor, dem Auftraggeber abwei-

chend von der Bestätigung einen Stand in anderer Lage zuzuweisen, die

Größe seiner Ausstellungsfläche zu ändern und sonstige bauliche Verän-

derungen vorzunehmen, soweit sie wegen besonderer Umstände 

(z. B. Versperrung von Fluchtwegen, Feuermeldern) ein erhebliches Inter-

esse an solchen Maßnahmen hat. Der Auftraggeber ist in diesem Fall be-

rechtigt, innerhalb von einer Woche nach Erhalt der Mitteilung über eine

derartige Änderung vom Mietvertrag schriftlich zurückzutreten, wenn

hierdurch seine Belange in unzumutbarer Weise beeinträchtigt werden.

§ 35 Wegweiser ist befugt, aus Platzmangel die Ausstelleranzahl

insgesamt sowie die Ausstellungsgüter zu reduzieren, soweit dies für das

Ausstellungsziel notwendig ist. Wenn die geänderte Leistung von der ur-

sprünglichen angebotenen Leistung erheblich abweicht und sich dadurch

der Wert des Ausstellungsstandes für den Auftraggeber mindert, findet

eine Anpassung der Standmieten statt.

§ 36 Der Auftraggeber unterliegt während der Veranstaltung

dem Hausrecht der Gesellschaft, bei der die Ausstellungsräume gemietet

wurden. Standaufbau, Standgestaltung und Standsicherheit haben nach

den allgemeinen Vorschriften von Wegweiser (siehe § 35) und gegebenen-

falls den Technischen Richtlinien der Gesellschaft, bei der die Ausstel-

lungsräume gemietet wurden, (siehe Hallenordnung) zu erfolgen. Für alle

Schäden am Gebäude, an Räumen und Einrichtungen, die durch ihn oder

seine Angestellten schuldhaft verursacht wurden, haftet der Auftragge-

ber. Für evtl. gemietete Gegenstände bei der Gesellschaft, bei der die Aus-

stellungsräume gemietet wurden, haftet für die Dauer der Nutzung der

Mieter, auch wenn Beschädigungen und Verluste durch Dritte verursacht

wurden.
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§ 51 Der Auftraggeber ist für seine ihm zum Zwecke des Zugangs

erforderliche Kennung (Username, Passwort sowie sonstige Zugangs-

kennungen und/oder persönliche Kennworte), insbesondere für deren

strengste Geheimhaltung, verantwortlich und haftet für Schäden, die

durch Missbrauch oder Verlust dieser Kennung entstehen. Er hat Wegwei-

ser unverzüglich zu informieren, sobald er davon Kenntnis erlangt, dass

unbefugten Dritten Zugangskennungen oder ein persönliches Kennwort

bekannt sind. Wenn er Anlass zu der Vermutung hat, dass ein Dritter sein

Passwort erfahren haben könnte, ist er sofort zur Änderung desselben

verpflichtet.

§ 52 Der Auftraggeber ist auch im Übrigen dazu verpflichtet, die

Online-Präsenz nicht rechtsmissbräuchlich zu nutzen. Insbesondere ist er

zum Zwecke sachgerechter Nutzung dazu verpflichtet,

> keine Inhalte bzw. Informationen in das Internet einzubringen bzw.

mittels dieses Mediums zu verbreiten, durch die gegen gesetzliche

Bestimmungen, die Persönlichkeitsrechte und/oder Schutzrechte Dritter

oder gegen die guten Sitten verstoßen wird,

> anerkannten Grundsätzen der Datensicherheit Rechnung zu tragen und

diese zu befolgen (z. B. Zugangskennungen und Passwörter geheim zu

halten und vor dem Gebrauch durch unberechtigte Dritte zu schützen),

> alle Personen, denen er eine Nutzung der Dienste von Wegweiser er-

möglicht, in geeigneter Weise auf die Einhaltung dieser Pflichten hinzu-

weisen sowie

> die Erfüllung gesetzlicher Vorschriften und behördlicher Auflagen

sicherzustellen, soweit diese gegenwärtig oder zukünftig für die Durch-

führung des Vertragsverhältnisses erforderlich sein sollten.

Im Falle eines Verstoßes gegen vorstehende Verpflichtung ist der Auftrag-

geber zum Ersatz des Wegweiser aus der Pflichtverletzung entstehenden

Schadens verpflichtet. Der Auftraggeber stellt Wegweiser auch von allen

Ansprüchen Dritter frei, die auf einer solchen schuldhaften Pflichtverlet-

zung beruhen. Sonstige Ansprüche, insbesondere zur Sperrung der Inhalte

durch Wegweiser und/oder zu einer außerordentlichen Kündigung, blei-

ben unberührt.

§ 53 Wegweiser gewährleistet eine Netzverfügbarkeit im Rah-

men des eigenen Einfluss- und Verantwortungsbereiches gemäß § 47;

eine Garantie für permanente Verfügbarkeit kann nicht abgegeben wer-

den. Außerdem ist bekannt, dass Softwarefehler trotz größtmöglicher

Sorgfalt unter Beachtung allgemein anerkannter Programmierregeln

nicht gänzlich ausgeschlossen werden können. Soweit dem Auftraggeber

Fehler erkennbar sind, sind diese unverzüglich, spätestens innerhalb von

zwei Wochen, zu rügen. Hat der Auftraggeber Anspruch auf Gewähr-

leistung, so kann er zunächst von Wegweiser nur Nachbesserung verlan-

gen. Schlägt die erste Nachbesserung fehl, so ist Wegweiser zu weiteren

Nachbesserungsversuchen berechtigt, soweit diese für den Auftraggeber

nicht unzumutbar sind. In jedem Falle ist Wegweiser zu mindestens zwei

Nachbesserungsversuchen berechtigt.

§ 54 Wegweiser kann für die korrekte Funktion von Infrastruktu-

ren und Übertragungswegen des Internets oder darüber übermittelte

Informationen (weder für deren Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität

noch dafür, dass sie frei von Rechten Dritter sind), soweit diese nicht im

Verantwortungsbereich von Wegweiser liegen, keine Haftung überneh-

men. Auch im übrigen haftet Wegweiser nicht für Nutzungsausfälle, die

außerhalb ihres Verantwortungsbereiches durch Dritte verschuldet wurden.

F. Elektronische Informationsplattformen 

§ 44 www.beschaffen.de, www.madeingermany.de und

www.wegweiser.de (im Folgenden „Online-Präsenz“) sind Angebote von

Wegweiser. Die Online-Präsenz versteht sich als Informations- und Trans-

aktionsplattform und bietet darüber hinaus neben kostenpflichtigen Wer-

bemöglichkeiten Online-Präsentationsplattformen für Unternehmen an.

§ 45 Dieser Teil der Bedingungen gilt für die Nutzung der Online-

Präsenz; d. h. für eine Online-Präsentation in diesen Verzeichnissen.

§ 46 Wegweiser ist dazu berechtigt, durch schriftliche oder elek-

tronische (d. h. per E-Mail) Mitteilung an den Auftraggeber mit einer

Ankündigungsfrist von zwei Monaten eine Anpassung der Entgelte und

Leistungsinhalte vorzunehmen, sofern diese den Auftraggeber nicht un-

angemessen benachteiligen. Voraussetzungen und Gründe für eine solche

Leistungs- oder Entgeltänderung können technische oder rechtliche Erfor-

dernisse sein; im Einzelfall können auch wirtschaftliche Erfordernisse eine

Anpassung begründen. Die Änderung erfolgt in der Art und in dem Aus-

maß, dass ein möglichst ausgewogener Ausgleich der beiderseitigen In-

teressen erfolgt. Will der Auftraggeber den Vertrag nicht zu den geänder-

ten Tarifen fortführen, ist er zur außerordentlichen, schriftlichen Kündi-

gung mit einer Frist von 14 Tagen zum Änderungszeitpunkt berechtigt.

Im Übrigen sind Rechte des Auftraggebers hieraus ausgeschlossen.

§ 47 Soweit zwischen den Parteien nicht Abweichendes verein-

bart ist, kommt der Vertrag hinsichtlich der Online-Präsenz zwischen den

Vertragsparteien spätestens mit der tatsächlichen Inanspruchnahme der

kostenpflichtigen Eintragung zustande.

§ 48 Die vertragliche Mindestlaufzeit für alle ausschließlich digi-

tal unter der Online-Präsenz publizierten Firmenporträts beträgt minde-

stens 12 Monate. Der Auftrag kann mit einer Frist von vier Wochen zum

Laufzeitende gekündigt werden, ansonsten verlängert sich die Laufzeit

automatisch um weitere 12 Monate. Die vertragliche Laufzeit der elektro-

nischen Kataloge richtet sich nach der Laufzeit des hierzu obligatorischen

Firmenporträts. Hiervon unberührt bleibt die vorzeitige außerordentliche

Kündigung aus wichtigem Grund, insbesondere in den in diesen Ge-

schäftsbedingungen vorgesehenen Fällen. Jede Kündigung bedarf zu ihrer

Wirksamkeit der Schriftform, der auch eine elektronische Erklärung, die

mittels qualifizierter elektronischer Signatur erstellt wurde, genügt; eine

einfache E-Mail ist hierfür auch nach einer etwaigen entsprechenden

Gesetzesänderung nicht ausreichend.

§ 49 Wegweiser erbringt ihre Leistungen auf der Grundlage des

derzeitigen Standes des Internets und der technischen, rechtlichen und

kommerziellen Rahmenbedingungen für die Nutzung des Internets.

Wegweiser ist nicht zur Ausweitung der Nutzungsmöglichkeiten entspre-

chend der technischen Entwicklung, insbesondere bei unveränderter 

Entgelthöhe, verpflichtet. Wegweiser gewährleistet die Erreichbarkeit

ihrer Internet-Webserver, ohne hierdurch eine Garantie für permanente

Verfügbarkeit abzugeben. Hiervon ausgenommen sind Zeiten, in denen

der Webserver aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die

nicht im Einfluss- oder Verantwortungsbereich von Wegweiser liegen 

(z. B. höhere Gewalt, Verschulden Dritter), nicht über das Internet zu

erreichen ist. Außerdem kann eine ununterbrochene Verfügbarkeit von

Daten nicht garantiert werden, soweit Zeit für technische Arbeiten (z. B.

Wartung) im für den Auftraggeber zumutbaren Umfang aufgewendet

werden muss.

§ 50 Störungen des Zugangs oder der technischen Einrichtungen

wird Wegweiser im Rahmen der bestehenden technischen und betriebli-

chen Möglichkeiten unverzüglich beseitigen. Bei für den Auftraggeber

erkennbaren Zugangsstörungen ist dieser verpflichtet, Wegweiser unver-

züglich schriftlich oder (soweit möglich) per E-Mail solche Störungen an-

zuzeigen (Störungsmeldung). Sofern die Erbringung der vertragsgemäßen

Leistungen im Übrigen durch Umstände gestört wird, die im Verantwor-

tungsbereich von Wegweiser liegen, muss der Auftraggeber dies bei

Erkennbarkeit gegenüber Wegweiser unverzüglich schriftlich rügen.
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§ 55 Der Auftraggeber wird außerdem darauf hingewiesen, dass

Wegweiser keinen Einfluss auf die Übertragungsgeschwindigkeit im

Internet sowie die darin angebotenen Inhalte bzw. Informationen hat und

deshalb für diese auch keine Verantwortung tragen kann. Insbesondere ist

Wegweiser nicht verpflichtet, die Internetpräsenz des Auftraggebers bzw.

durch diesen vermittelte/übertragene Inhalte bzw. Informationen auf

eventuelle Rechtsverstöße zu prüfen. Wegweiser übernimmt keine Verant-

wortung für die Richtigkeit der in der Online-Präsenz veröffentlichten In-

halte, für deren Rechtmäßigkeit, deren Schicklichkeit oder für die Erfüllung

von Urheberrechtsbestimmungen im Zusammenhang mit den auf der

jeweiligen Internetseite veröffentlichten Inhalten. Auch Schadensersatz-

ansprüche des Auftraggebers für redaktionelle, grammatikalische oder

programmiertechnische Fehler sowie für unterlassene Eintragungen sind

ausgeschlossen. Die Haftung für Schäden wegen Vorsatzes oder grober

Fahrlässigkeit gemäß § 4 bleibt unberührt.

§ 56 Jeglicher Missbrauch, ob wissentlich oder unwissentlich,

aller Daten von Wegweiser ist strengstens untersagt. Als Fall des Miss-

brauchs gelten insbesondere Verstöße gegen die in § 50 genannten Ver-

pflichtungen. Der Auftraggeber kann auch für Schäden haftbar gemacht

werden, die Wegweiser durch die Verletzung von Urheberrechten oder

sonstigen Schutzrechten entstehen. Der Auftraggeber stellt Wegweiser

deshalb auch von allen Ansprüchen Dritter, die auf einer solchen rechts-

widrigen Handlung beruhen, frei. Sonstige Ansprüche, insbesondere zur

Sperrung der Inhalte durch Wegweiser und/oder zu einer außerordent-

lichen Kündigung, bleiben unberührt.

§ 57 Im Falle eines Verstoßes gegen vorstehende Verpflichtungen

durch den Auftraggeber, insbesondere falls ein hinreichender Verdacht auf

rechtswidrige Inhalte aus dem Verantwortungsbereich des Auftraggebers

vorliegt, ist Wegweiser berechtigt, die Anbindung zum Internet vorüberge-

hend zu unterbrechen (Sperrung). Dies gilt insbesondere im Falle einer

Abmahnung durch den vermeintlich Verletzten, sofern diese nicht offen-

sichtlich unbegründet ist, oder im Falle von Ermittlungen staatlicher

Behörden. Die Sperrung ist, soweit möglich, auf die vermeintlich rechts-

verletzenden Inhalte zu beschränken. Der Auftraggeber wird über die

Sperrung unter Angabe der Gründe unverzüglich benachrichtigt und auf-

gefordert, sofern er nicht die Rechtmäßigkeit der Inhalte darlegen und

gegebenenfalls nachweisen kann, die rechtswidrigen Inhalte zu entfer-

nen. Ansprüche des Nutzers gegen Wegweiser wegen solcher Sperrung

bzw. Entfernung von Inhalten sind ausgeschlossen.

§ 58 Der Nutzer bzw. Auftraggeber wird hiermit gemäß §33 Ab-

satz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes davon unterrichtet, dass Wegweiser

seine vollständige Anschrift, alle für die Rechnungsstellung und den

Betrieb des Online-Systems notwendigen Informationen in maschinen-

lesbarer Form speichert und maschinell verarbeitet. Die Daten werden

nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Auftraggebers bzw. Nutzers 

an Dritte weitergegeben.
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